
Windgeschwindigkeit ≤ 6,2 m/s 6,21– 6,39 m/s ≥ 6,40 m/s

Mindestpacht (€/WEA*a)

Vom 1. - 10. Betriebsjahr 270.000 285.000 290.000

Vom 11. - 20. Betriebsjahr 285.000 300.000 310.000

Ab 21. Betriebsjahr 300.000 315.000 320.000

Variable Pacht (%/WEA*a)

Vom 1. - 10. Betriebsjahr 23 24 25

Vom 11. - 20. Betriebsjahr 24,5 25,5 26,5

Ab 21. Betriebsjahr 26 27 28
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 Beteiligung des 
Grundstückseigentümers am 
Nettoenergieertrag je WEA 
sowie garantierte 
Mindestpacht pro Jahr, unter 
den aktuell geltenden 
rechtlichen Bedingungen

 Pachtentgeld gleicht alle 
Nutzung auf der Fläche aus

 Einmalzahlung 20.000 € bei 
Vertragsabschluss

 Einmalzahlung 50.000 € bei 
Inbetriebnahme



Windgeschwindigkeit ≤ 6,2 m/s 6,21– 6,39 m/s ≥ 6,40 m/s

Mindestpacht (€/WEA*a)

Vom 1. - 10. Betriebsjahr 370.000 390.000 405.000

Vom 11. - 20. Betriebsjahr 400.000 420.000 435.000

Ab 21. Betriebsjahr 420.000 450.000 470.000

Variable Pacht (%/WEA*a)

Vom 1. - 10. Betriebsjahr 29 31 33

Vom 11. - 20. Betriebsjahr 31 33 35

Ab 21. Betriebsjahr 33 35 37
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 Beteiligung des 
Grundstückseigentümers am 
Nettoenergieertrag je WEA 
sowie garantierte 
Mindestpacht pro Jahr, unter 
den aktuell geltenden 
rechtlichen Bedingungen

 Pachtentgeld gleicht alle 
Nutzung auf der Fläche aus

 Einmalzahlung 20.000 € bei 
Vertragsabschluss

 Einmalzahlung 50.000 € bei 
Inbetriebnahme



Windgeschwindigkeit ≤ 6,2 m/s 6,21– 6,39 m/s ≥ 6,40 m/s

Mindestpacht (€/WEA*a)

Vom 1. - 10. Betriebsjahr 450.000 500.000 530.000

Vom 11. - 20. Betriebsjahr 500.000 530.000 570.000

Ab 21. Betriebsjahr 550.000 570.000 600.000

Variable Pacht (%/WEA*a)

Vom 1. - 10. Betriebsjahr 33 36 39

Vom 11. - 20. Betriebsjahr 36 39 42

Ab 21. Betriebsjahr 40 42 45
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 Beteiligung des 
Grundstückseigentümers am 
Nettoenergieertrag je WEA 
sowie garantierte 
Mindestpacht pro Jahr, unter 
den aktuell geltenden 
rechtlichen Bedingungen

 Pachtentgeld gleicht alle 
Nutzung auf der Fläche aus

 Einmalzahlung 20.000 € bei 
Vertragsabschluss

 Einmalzahlung 50.000 € bei 
Inbetriebnahme
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 Freiwillige finanzielle 
Zuwendungen an die Kommunen
im Umkreis von 2,5 km um die 
WEA

 Insgesamt können 0,2 Ct pro 
eingespeister kWh Strom an die 
umliegenden Kommunen bezahlt
warden

 Der Gesamtbetrag wird nach
Flächenanteil auf die Kommunen
aufgeteilt

Wir rechnen damit, dass die Höhe
der finanziellen Beteiligung, die an 
die umliegenden Gemeinden 
ausgeschüttet werden kann, rund
120.000 € pro Jahr betragen wird.


